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Kompetenz- 1870-1888 March- und Katasterkommission 

träger  

 

 

Entstehung 1870 Nachdem der Regierungsrat mit der Verordnung über die Vermarchung der 

Flurparzellen vom 26. Mai 1969 die Einsetzung von Marchkommissionen in 

den bernischen Gemeinden vorgeschrieben hatte, setzte der Gemeinderat 

am 14. Februar 1870 die March- und Katasterkommission zur Leitung und 

Beaufsichtigung des Vermessungswesens resp. des Vermessungsbüros (� 

Vermessungsamt) ein.  

 1888 Mit der Einführung des Direktorialsystems zum 1. März 1888 wurde die Bau-

direktion geschaffen. Die Befugnisse der March- und Katasterkommission 

wurden der Baukommission übertragen.  

 

 

Aufbau 1870 Die March- und Katasterkommission bestand aus einem Präsidenten und 

zwei Mitgliedern. 

 1878 Die March- und Katasterkommission wurde vom Gemeinderat ernannt und 

bestand aus einem Präsidenten und vier Mitgliedern. Der Präsident und der 

Vizepräsident sollten Mitglieder des Gemeinderates sein.  

 
 
Personal 1872 Zur Führung des Sekretariates verfügte die Kommission über einen Sekretär. 

 

 

übergeord. 1870-1888 Gemeinderat 

Behörde  

 

 

Aufsicht 
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